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▶▶ Mietrecht
Wenn der mieter nicht räumt: Streitwert entspricht Jahresmiete

| Der Kostenstreitwert für die Klage des Vermieters gemäß § 546a Abs. 1 BGB 
in Verbindung mit § 259 ZPO auf künftige Nutzungsentschädigung  wegen 
Vorenthaltung der Mietsache richtet sich nach § 48 Abs. 1 GKG, § 3 ZPO und 
beläuft sich in einfach gelagerten Fällen auf den Betrag einer  Jahresmiete. |

merke | Das OLG Celle (17.2.14, 2 W 32/14, Abruf-Nr. 140813) folgt der h.M.: 
Bei einer künftigen Nutzungsentschädigung wird § 3 ZPO angewandt und 
nicht § 9 ZPO – anders als bei künftiger Miete. Das OLG Hamm (FamRZ 08, 
1208) und das LG Berlin (ZMR 03, 264) sehen aber als Streitwert den 3½- fachen 
Jahreswert nach § 9 ZPO an. Das führt zu höheren Gebühren. 
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▶▶ Wohnungszuweisung 
teure Wohnung: Verfahrenswert ist der erhöhte regelwert
| Der durch § 48 Abs. 1 FamGKG für Verfahren der Wohnungszuweisung 
(§  200 Abs. 1 Nr. 1 FamFG in Verbindung mit § 1361b BGB) vorgegebene 
 Regelwert von 3.000 EUR kann gemäß § 48 Abs. 3 FamGKG wegen der 
 besonderen Umstände des Einzelfalls zu erhöhen sein, wenn die Woh-
nungszuweisung eine besonders teure Wohnung betrifft. |

Das OLG Köln (28.11.13, 4 WF 151/13, Abruf-Nr. 141524) hat den Regelwert um 
50 Prozent auf 4.500 EUR erhöht, da ein Hausgrundstück mit einer Grund-
stücksgröße von 976 m² und einer Wohnfläche von ca. 250 m² betroffen war.

PrAXiSHinWeiS | Wann es sich um einen Normalfall handelt, definiert das 
OLG Köln nicht. Für ein pragmatisches Ergebnis in der Praxis kann auf die Wohn-
fläche nach dem Wohngeldgesetz abgestellt werden. Weicht die tatsächliche 
Wohnfläche davon wesentlich ab, kann ein höherer Streitwert beantragt werden.
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▶▶ Streitwert
notwegerecht steigert Grundstückswert

| Der Streitwert einer Klage auf Duldung der Benutzung von Nachbar-
grundstücken zur Herstellung der erforderlichen Verbindung mit einem 
 öffentlichen Weg (Notweg) bestimmt sich nach dem gemäß § 3 ZPO zu 
schätzenden Interesse des Klägers an der Duldungspflicht des Nachbarn, 
§ 7 Alt. 1 ZPO entsprechend. Der Wert des Interesses entspricht der Wert-
steigerung, die das Klägergrundstück durch das Notwegerecht erfährt. |

Der BGH (12.12.13, V ZR 52/13, Abruf-Nr. 140522) hat zugleich festgestellt, dass 
dieses Interesse nicht mit dem Streitwert korrespondiert, wenn sich der 
 Eigentümer des duldenden Grundstücks gegen die Einräumung eines Not-
wegerechts zur Wehr setzt. Dann bestimmt sich der Streitwert nach dem 
Umfang der Verkehrswertminderung des duldenden Grundstücks. Beide 
 Interessen müssen eventuell geschätzt werden. Hierzu ist vorzutragen.
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Bitte per Fax 
an 0931 4170-463

Hinweis Wir speichern Ihre Daten zur Abwicklung Ihrer Bestellung 
und zur Information über weitere Verlags produkte oder Semina re 
des IWW-Insti tuts. Wünschen Sie keine Produkt   informationen, 
teilen Sie uns dies bitte kurz mit. Eine Weitergabe Ihrer Daten zu 
Werbe zwecken an Dritte ist ausgeschlossen!
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Erbrecht effektiv liefert in jeder Ausgabe praxisbewährte 
Checklisten, komplette Maßnahmenkataloge und zeitsparen-
de Musterformulierungen für die Vorbereitung, Regelung und 
Auseinandersetzung von Schenkungs- und Erbfolgemodellen. 
Die zielgerichtete Auswertung und praxisbezogene Aufberei-
tung der erbrechtlichen Rechtsprechung sorgt für eine 
schnelle und direkte Umsetzung in die Praxis.

Erbrecht effektiv liefert Expertenwissen zu

�  vorausschauenden und optimalen 
Gestaltungsmodellen im privaten Bereich,

�  umfassenden und existenzsichernden Übertragungs-
maßnahmen bei der Unternehmensnachfolge,

�  streitvermeidenden Klauseln für die Erbauseinander-
setzung, bei Testamentsvollstreckung, Vermögens-
verwaltung etc.,

�  Spezialproblemen bei Schnittstellen z. B. zum 
Familien-, Gesellschafts- und Steuerrecht,

�  Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der vorweg-
genommenen Erbfolge oder Gestaltungsinstrumenten 
auch noch nach dem Erbfall.

Testen Sie Erbrecht effektiv jetzt in der Praxis. Die aktuelle 
Ausgabe erhalten Sie kostenlos. Senden Sie einfach den 
Coupon ausgefüllt per Fax zurück!

Der Informationsdienst für 
das erbrechtliche Mandat!

Jetzt kostenlos

testen!

Ja, ich möchte den Informationsdienst Erbrecht effektiv 
kennenlernen. Die ak tuelle Ausgabe er halte ich als
kostenloses Probeexemplar. Wenn ich da nach kein Abon-
nement wünsche, reicht eine kurze schriftliche Mit teilung 
innerhalb von 14 Ta gen nach Er halt der Gratis-Ausgabe an: 
IWW-Institut, Abon  nen    ten-Ser vi ce, Franz-Horn-Straße 2, 
97082 Würzburg, Fax 0931 4170-463, E-Mail abo@iww.de. 
Andernfalls beziehe ich den monatlich erscheinenden 
Informations dienst regelmäßig. Das Abonnement kostet 
82,50 € pro Bezugshalbjahr inklusive Porto, Versand und 
Um  satz steuer. Es kann jederzeit zum Quartalsende abbe-
stellt werden.


